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Öffentliche Beschlussvorlage 

Betriff t 
 

Kommunale Sportförderung: Zuschuss für Baumaßnahmen gemäß Sportförderrichtlinie der Stadt 
Münster 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

   14.03.2024 Bezirksvertretung Münster-West Anhörung 
   19.03.2024 Bezirksvertretung Münster-Mitte Anhörung 
   21.03.2024 Bezirksvertretung Münster-Ost Anhörung 
   14.05.2024 Bezirksvertretung Münster-Südost Anhörung 

   14.05.2024 Bezirksvertretung Münster-Nord Anhörung 

   16.05.2024 Bezirksvertretung Münster-Hiltrup Anhörung 
   23.05.2024 Sportausschuss Entscheidung 
 
 
Beschlussvorschlag: 

I. Sachentscheidung: 
 

1. Der Sportausschuss stimmt der Bewilligung der in Anlage 1 unter Punkt 1 aufgelisteten Anträ-
ge auf Gewährung eines Baukostenzuschusses in Höhe von insgesamt 437.800 483.100 EUR 

(in der Regel als maximal 50 %-Förderung) gemäß der Sportförderrichtlinie zu. 
 

2. Der Sportausschuss nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund des Beschlusses gem. Vorlage 
V/0605/2023 Ziffer 1, 2 und 4 im Haushaltsjahr 2024 120.200 EUR als Zuschussgewährung 
bereitgestellt werden.  
 

 

BV Verein Maßnahme

Zuschuss-

höhe*

(max. 50 %)

bereits 

bewilligte 

Mittel in 2023 

Zuschussge-

währung in 

2024

Ost TC St. Mauritz e.V. Umbau zu 2 Ganz-

jahrestenniscourts

184.400 € 130.652 € 53.748 €

West DJK SC Nienberge 

e.V.

Umbau von 4 Plätzen zu 

3 Ganzjahrescourts

197.450 € 139.898 € 57.552 €

*gerundet auf Hunderter 111.300 €

8.900 €

120.200 €

8 % Puffer für etwaige Baupreissteigerungen* 

 
 

Sportamt 

 

05.03.2024 

 

Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Herr Warbinger/Frau Richter 

Telefon: 492-5205 / -5215 

Warbinger@stadt-

muenster.de 

RichterEvalena@stadt-

muenster.de 
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3. Der Sportausschuss stimmt zu, einen finanziellen Puffer von insgesamt 33.720 37.344 EUR 

für etwaige Mehrkosten im Rahmen von Baupreissteigerungen bei der Baukostenbezuschus-
sung nach Ziffer 1 vorzusehen. Unberücksichtigt bei der Berechnung bleiben bereits abge-
schlossene Maßnahmen im Rahmen eines bewilligten förderunschädlichen vorzeitigen Bau-
beginns. 
 

4. Der Sportausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Sportstätten, für die nach den Beschluss-
punkten 1 und 2 der Sachentscheidung eine Förderung gewährt wird, auf Antrag der Vereine 
bei der Berechnung der künftigen Betriebskostenzuschüsse aus dem Sportetat berücksichtigt 
werden können. 
 

5. Der Sportausschuss stimmt zu, dass die Entscheidung über die in Anlage 1 unter Punkt 2 auf-
gelisteten Anträge auf Gewährung eines Baukostenzuschusses vertagt werden. 
 

6. Der Sportausschuss stimmt zu, dass der folgende Antrag wegen nicht vorliegender Fördervo-
raussetzungen abgelehnt wird: 
 

BV Verein Maßnahme
Antrags-

eingang
Baukosten *

West TSC Münster Gievenbeck e.V. Errichtung eines Spielgerüst 27.12.2023                3.000 € 

* gerundet auf Hunderter  
 

7. Der Sportausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Verwaltung die Inhalte dieser Vorlage mit 
dem Stadtsportbund Münster e. V. abgestimmt hat. 
 
 

II. Finanzielle Auswirkungen: 
 

Die o.g. Sachentscheidung ist wie folgt finanziert:  

 

Teilfinanzplan 

 

 
Nr. Bezeichnung 

Haush.- 

jahr 

Betrag 

€ 

Bemerkungen 

 

Produktgruppe 0801 Sportentwicklung, Sportanlagen 
und -stätten 

   

Investitionsmaßnahme 0700 Geförderte Vereinsbaumaß-
nahmen 

   

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 2024 591.720 € 
640.650 

 

 
Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplan 2024 bei der o. g. Investi-
tionsmaßnahme mit 500.000 € veranschlagt. Der Mehrbedarf i. H. v. 91.720 140.650 € wird im Budget 
des Dezernates für Bildung, Jugend, Familie und Sport aufgefangen.  
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Begründung: 

 
Zu Punkt 1 der Sachentscheidung 

 
Durch diese Ergänzungsvorlage werden die in der Anlage 1, Punkt 1 aufgeführten Anträge um einen 
zusätzlichen Antrag des DJK SC Nienberge e. V. bezüglich der Modernisierung der Sporthallenbe-
leuchtung auf LED ergänzt. 
 
Die Gesamtsumme der zu bewilligenden Baukostenzuschüsse gemäß der Sportförderrichtlinie steigt 
hierdurch auf 483.100 EUR. 
 
Zu Punkt 3 der Sachentscheidung  

 
Der finanzielle Puffer für mögliche Baupreissteigerungen von 8 % steigt durch den ergänzten Antrag 
des DJK SC Nienberge e. V. auf insgesamt 37.344 EUR. 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
gez. 
Thomas Paal 
Stadtdirektor 
 
 
Anlagen: 

Anlage A 
Anlage 1 
 
 
 
  


	SMC_BM_KW
	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

